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Allgemeine Chronik

Wirtschaft

Wirtschaftspolitik

Wettbewerb

Während die Unternehmerverbände, die FDP und die SVP den Vorentwurf des
Bundesrates weitgehend ablehnten, gaben Konsumentenorganisationen,
Gewerkschaften und Sozialdemokraten ihrem Willen Ausdruck, in den
parlamentarischen Gremien für die Einsetzung des Preisüberwachers zu kämpfen. Die
wohl vehementeste Kritik an der Vernehmlassungsvorlage erfolgte von seiten des
Vororts. Dieser wendet sich gegen die Abstützung auf den Kostenpreis bei der
Missbrauchsdefinition; mit einem solchen Vorgehen werde faktisch eine
Gewinnkontrolle eingeführt, was die Funktionsfähigkeit der Marktwirtschaft
beeinträchtigen müsste. Stattdessen empfiehlt der Vorort, zur Beurteilung der Preise
im Sinne einer Saldomethode mehrere Kriterien heranzuziehen. Die Melde- und
Begründungspflicht für Preiserhöhungen übersteigt nach seiner Stellungnahme den
Verfassungsauftrag und ist unverhältnismässig. Nach Ansicht des Gewerbeverbandes ist
diese Pflicht gar wirtschaftsfeindlich. Wie der Vorort lehnt auch der Zentralverband der
Arbeitgeber die Kostenmethode ab; Preise orientierten sich nicht an den Kosten,
sondern am Markt. Demgegenüber kann es nach Meinung des SGB kein anderes
Verfahren der Preisüberwachung geben als die Untersuchung der Kostenveränderungen
und -bestandteile. Der SGB betonte zudem, dass die Wirkung der Kontrolle nicht durch
die Ausnahme von bestimmten Sachgebieten und Wirtschaftszweigen vermindert
werden dürfe. Insbesondere sei das Begehren der Banken abzuweisen, die
Hypothekarzinsen nicht einzubeziehen; die Zinsfestsetzung stelle eines der striktesten
Kartelle dar. Die Konsumentinnenorganisationen – die Initiantinnen der
Preisüberwachung – setzten sich für eine Gleichbehandlung öffentlicher und privater
Monopole ein. Die Präsidentin des Konsumentinnenforums der deutschsprachigen
Schweiz, die Zürcher Nationalrätin Monika Weber (ldu), nahm an einer Pressekonferenz
gegen die Idee Stellung, die Preisüberwachung der ohnehin überlasteten
Kartellkommission anzuvertrauen. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 08.12.1983
REGINA ESCHER

Gesellschaftsrecht

Kurz vor Ende des Berichtsjahres unterbreitete der Bundesrat dem Parlament seine
Vorschläge für eine Teilrevision der Vorschriften im Obligationenrecht über die
Rechnungslegung in Unternehmen. Es geht dabei zur Hauptsache um die
Aktiengesellschaften, aber auch GmbH, Genossenschaften und andere
Unternehmensformen sind von einzelnen Bestimmungen betroffen. Mit der Schaffung
von grösserer Transparenz im Bereich der Rechnungslegung sollen insbesondere die
Rechte der Aktionäre verbessert werden. So hätten sich die Mitglieder des
Verwaltungsrats jährlich einer Wiederwahl zu stellen. Die Rechte der Aktionäre sollen
zudem im Bereich der Festsetzung der Entlohnung der Unternehmensführung
ausgebaut werden und auch für nicht börsenkotierte Gesellschaften gelten. So würde
die Generalversammlung einer Aktiengesellschaft die Berechtigung erhalten,
Bestimmungen über die Entschädigung und Entlohnung der Mitglieder des
Verwaltungsrats und des hohen Managements zu erlassen. Das Depotstimmrecht, das
bisher den Banken die Möglichkeit gab, die Stimmrechte derjenigen Kunden auszuüben,
die ihre Aktien bei der Bank deponiert haben, soll abgeschafft werden. Möglich wäre
nach dem Vorschlag des Bundesrates nur noch eine echte Stellvertretung durch eine
beauftragte unabhängige Person. Weitere Neuerungen betreffen den Verzicht auf einen
vorgeschriebenen minimalen Nennwert einer Aktie. Der Bundesrat hielt im Weiteren an
der von der Wirtschaft in der Vernehmlassung kritisierten Abschaffung der
stimmrechtlosen Inhaberaktie fest. In ersten Reaktionen begrüsste der
Gewerkschaftsbund die Vorschläge, während Economiesuisse die Vorschrift der
jährlichen Wahl des Verwaltungsrats ablehnte. 2

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 21.12.2007
HANS HIRTER
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Sozialpolitik

Bevölkerung und Arbeit

Löhne

Aufgrund der steigenden Inflation und der damit verbundenen Senkung der Kaufkraft,
getrieben unter anderem von hohen Energiepreisen und dem Anstieg der
Krankenkassenprämien, forderten verschiedene Gewerkschaften im Juni 2022 eine
generelle Lohnerhöhung. Konkret forderten der Kaufmännische Verband Schweiz,
Angestellte Schweiz und die Unia einen Lohnanstieg für das Jahr 2023 von bis zu 4
Prozent, der Schweizerische Gewerkschaftsbund gar zwischen 4 und 5 Prozent.
Gegenüber den Medien begründeten sie ihre Forderungen durch die gute Ausgangslage
der Arbeitnehmenden aufgrund des herrschenden Fachkräftemangels. 
Neben diesen allgemeinen Forderungen verlangten auch die Bauarbeitenden höhere
Löhne sowie bessere Arbeitsbedingungen, zumal Ende 2022 der Landesmantelvertrag
(LMV) für den Bau auslief und somit neu verhandelt werden musste. Dazu trafen sich
Ende Juni 2022 Bauarbeitende aus der ganzen Schweiz in Zürich zu einer
Demonstration.

Erneut laut wurden die Forderungen nach einer allgemeinen Lohnerhöhung im
September 2022 im Zusammenhang mit der «Krise der Lebenskosten», die auch im
Parlament einige Aufmerksamkeit erhielt. Gegenüber den Medien betonte etwa SGB-
Präsident und Nationalrat Pierre-Yves Maillard (sp, VD), dass die Lohnforderungen der
Gewerkschaften in Anbetracht dessen, was man von den Bürgerinnen und Bürgern mit
den Elektrizitätssparmassnahmen verlange, «bescheiden» sei. Der Bundesrat hatte
zuvor die Unternehmen und die Bevölkerung zum Energiesparen aufgefordert.
Arbeitgeberpräsident Valentin Vogt erachtete eine allgemeine Lohnerhöhung hingegen
als «unrealistisch». Dennoch konnte er sich einen Lohnanstieg in denjenigen Branchen
vorstellen, in denen ein grosser Fachkräftemangel herrschte, etwa in der Gastronomie
oder in der Informatik. Die NZZ rechnete gar mit Reallohneinbussen in den meisten
Branchen, wie es auch in anderen Jahren mit Inflation zu beobachten gewesen sei.
Jedoch sei der Lohnanstieg mittel- bis langfristig grösser als der Preisanstieg. Michael
Siegenthaler, Experte der Konjunkturforschungsstelle der ETHZ, erachtete jedoch eine
Lohnerhöhung für die Unternehmen als zumutbar, zumal viele Unternehmen in der
ersten Hälfte 2022 ihre Gewinne und Umsätze hätten steigern können.

Im November 2022 präzisierten verschiedene Gewerkschaften ihre Forderungen und
verlangten unter anderem einen monatlichen Lohn von mindestens CHF 4'500 bis CHF
5'000. Maillard, interviewt in La Liberté, präzisierte, dass die Absicht nicht war,
schweizweit Mindestlöhne einzuführen, sondern die Forderung in den GAV zu
verankern. Diese Forderung führte zu einer Diskussion in der Presse zum Thema
Lohnschutz und Mindestlohn. So kritisierte etwa Avenir Suisse im Tages-Anzeiger den
Lohnschutz, zumal dieser dem Arbeitsmarkt schade, indem er mehr administrative
Hürden schaffe und so die Arbeitsmarktpartizipation senke. 3

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 20.11.2022
GIADA GIANOLA

Sozialversicherungen

Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV)

Um einen neuen Ausbau der ausgesprochen populären Alters- und
Hinterlassenenversicherung (AHV) – und in ihrem Gefolge auch der
Invalidenversicherung (IV) – erhob sich ein wahrer Wettlauf unter den verschiedenen
politischen Gruppen. Der Christlichnationale Gewerkschaftsbund lancierte im Januar
1966 eine Initiative zur Revision von Art. 34 quater BV, die einerseits die jährliche
Anpassung der AHV- und IV-Renten an die Teuerung sowie an die Entwicklung des
Volkseinkommens postulierte und als Ausgangspunkt gleich eine Erhöhung der Renten
um einen Drittel vorsah, anderseits die Arbeitgeber zur Einrichtung paritätischer
Zusatzversicherungen mit Freizügigkeitsgarantie verpflichten wollte; das Begehren
wurde im August mit 169'399 Unterschriften eingereicht.
Wenn dieser Vorstoss mit seiner Forderung nach einer Indexrente, ja nach einer
sogenannten dynamischen Rente – bei der über den Teuerungsausgleich hinaus eine
Anpassung an die Zunahme des Sozialprodukts gewährt wird –, sowie mit seiner
Annäherung an das System der Volkspension nach nordischem Muster den Akzent auf
eine Strukturreform legte, so konzentrierte sich der Schweizerische
Gewerkschaftsbund im Februar mit einem Schreiben an den Bundesrat auf den
unmittelbaren Teuerungsausgleich unter Zurückstellung aller übrigen Gesichtspunkte;

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 31.12.1966
PETER GILG
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die Sozialdemokratische Partei der Schweiz sekundierte und präzisierte kurz darauf
dieses Postulat in einer eigenen Eingabe, in der sie eine 10-prozentige Rentenerhöhung
auf Anfang 1967 vorschlug.
Rentenindexierung und Volkspensionsprinzip stiessen in der Partei wie im
Gewerkschaftsbund auf Kritik; dabei wurde geltend gemacht, dass ein starres
Indexsystem Realwerterhöhungen erschweren könne und eine Volkspension ein
Vielfaches an Beiträgen erfordern würde. Beide Organisationen unterbreiteten aber
dem Bundesrat am Jahresende auch einen Vorschlag für eine weitergreifende Revision,
den sie von einer gemeinsamen Kommission hatten ausarbeiten lassen; dieser ging
einerseits auf eine Erhöhung der AHV-Renten um rund 40 Prozent und auf eine
Reduktion der gesetzlichen Überprüfungsfrist für die Rentenanpassung von fünf auf
drei Jahre aus, anderseits auf eine Heraufsetzung der Beiträge der Versicherten wie der
Arbeitgeber um 25 Prozent und auf eine mindestens im gleichen Verhältnis stehende
Erhöhung der staatlichen Zuwendungen.
In ähnlicher Richtung bewegten sich die Postulate der Vereinigung schweizerischer
Angestelltenverbände; diese wünschte den Teuerungsausgleich bei den Renten sogar
schon für 1966, behielt sich aber die Prüfung weitergehender Verbesserungen noch
vor.
Dagegen verlangte ein Komitee «Gesichertes Alter», dem Exponenten verschiedener
Parteien und Arbeitnehmerverbände angehören, neben einer 13. Monatsrente für 1966
einen automatischen Teuerungsausgleich bei AHV-Renten und -Ergänzungsleistungen
für die Zukunft.
Für eine Weiterentwicklung der AHV sprach sich schliesslich der schweizerische
freisinnig-demokratische Parteitag aus; in seinen Thesen wurde ausser einer 10-
prozentigen Rentenerhöhung auf Anfang 1967 und einer Verkürzung der
Überprüfungsfrist auf drei Jahre insbesondere die Förderung des Baues von Alters- und
Invalidenwohnungen durch niedrig verzinsliche Darlehen aus dem Ausgleichsfonds der
AHV postuliert.
Der Zentralverband der Arbeitgeberorganisationen und die Schweizerische
Handelskammer lehnten dagegen jede Rentenerhöhung, die über den Rahmen der
bereits verfügbaren Mittel hinausginge, ab. 4

Spitzenverbänden sowie der Schweizerische Gewerkschaftsbund lehnten die CNG-
Initiative ab. Ein Obligatorium der zweiten Säule wurde für kaum durchführbar gehalten.
Der Gewerkschaftsbund wertete die Initiative als einen «Bremsklotz», weil vor ihrem
Rückzug oder ihrer Verwerfung ein Entscheid über die 7. AHV-Revision unmöglich sei;
zudem wurde der Vorrang der kollektiven Selbsthilfe vor dem staatlichen Eingriff
betont. Diese rein negative Haltung wurde freilich nicht von allen Gewerkschaftern
verstanden. Der «Beobachter» verlangte in aller Form einen Gegenvorschlag. Nach dem
parlamentarischen Entscheid über die 7. Revision wurde die Initiative zurückgezogen.

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 31.12.1968
FRIEDRICH KÜLLING
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